Gold als Lohnkostenoptimierung und Nettolohnerhöhung 

🟡 Gold als Sachzuwendung nach § 37b Abs. 2 EStG

  !! Voraussetzungen: 
• Sachzuwendung, keine Geldleistung: Gold muss physisch übergeben werden (z. B. Barren oder Münzen). 
• Zusätzlich zum Arbeitslohn: Die Zuwendung darf nicht Teil des regulären Gehalts sein. 
• Wertgrenze: Max. 10.000 € inkl. USt pro Empfänger und Jahr. 
• Pauschalsteuer: 30 % zzgl. Soli und ggf. Kirchensteuer, vom Arbeitgeber getragen. 
• Sozialversicherungsfreiheit: In der Regel keine SV-Beiträge auf pauschal versteuerte Sachzuwendungen. 

✅ Zulässige Goldarten: 
• Goldbarren mit Feingehalt ≥ 995/1000 (Anlagegold). 
• Goldmünzen ohne Nominalwert, die nicht gesetzliches Zahlungsmittel sind. 
• Sammlermünzen oder Medaillen, sofern der Metallwert im Vordergrund steht. 
• Miteigentumsanteile an physischem Gold sind zulässig. 

❌ Nicht zulässig: 
• Goldmünzen mit Nominalwert (z. B. Krügerrand, Maple Leaf, Britannia). 
• Goldsparverträge oder Gutscheine mit Geldwert (gelten als Geldleistung).
